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20. 11. 1968 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
1968 über die Bildung des Wirtsch;tfts­
körpers "österreichische Bundesbahnen" 

(Bundesbahngesetz ) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

S 1. Wir t s c haft s k ö r per ,,0 s t e r r e i­
chi s c heB und e s b ahn e n" 

(1) Aus den Betrieben und den sonstigen Ver­
mögenschaften des Bundes, die bei Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes vom Bundesministerium 
für Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen, 
Generaldirektion der Österreichischen Bundes­
bahnen, verwaltet werden, wird der Wirtschafts­
körper "österreichische Bundesbahnen" gebildet. 
Der Wirtschaftskörper ist ein Zweig der Betriebs­
verwaltung des Bundes. 

(2) Der Bund' betreibt die Geschäfte des Wirt­
schaftskörpers unter der Firma "österreichische 
Bundesbahnen" ("öBB"); es finden auf ihn hiebei 
die für Kaufleute geltenden Rechtsvorschriften 
Anwendung. Die österreichischen Bundesbahnen 
haben ihren Sitz in Wien. 

§ 2. Auf gab e 

(1) Aufgabe der Osterreichischen Bundesbahnen 
ist nach Maßgabe der ihnen unmittelbar auf 
Grund der Gesetze oder auf Grund behördlicher 
Genehmigungen' zustehenden Berechtigungen die 
Beförderung von Personen und Gütern sowie 
die Herstellung und die Unterhaltung aller hiezu 
notwendigen Einrichtungen und die Besorgung 
aller damit zusammenhängenden oder dadurch 
veranlaßten Geschäfte. 

(2) Die österreich ischen Bundesbahnen sind 
nach kaufmännischen Grundsätzen zu verwalten 
und zu betreiben. Betriebszweck ist die Bereit­
stellung von Verkehrsleistungen entsprechend der 
Nachfrage sowie die Erhaltung und Mehrung 
des eingesetzten Vermögens. 

(3) Auf andere Interessen als solche der Öster­
reichischen Bundesbahnen ist nach Maßgabe be­
sonderer Bundesgesetze Rücksicht zu nehmen. 

§ 3. 0 r g a n e 

Als Organe der österreichischen Bundesbahnen 
werden der Vorstand und der Verwaltungsrat 
eingerichtet. 

§ 4. Vor s t a n d 

(1) Der Vorstand besteht aus einem Vorsit­
zenden (Generaldirektor), dessen Stellvertreter 
(Generaldirektor-Stellvertreter) und zwei weite­
ren Mitgliedern (Vorstandsdirektoren). 

(2) Die Mitglieder des Vorstandes in ihrer 
jeweiligen Funktion sind von der Bundesregie­
rung auf höchstens fünf Jahre zu bestellen. Wie­
derholte Bestellung ist zulässig. Die Bestellung 
bedarf der Bestätigung durch den Bundespräsi­
denten. 

(3) Zu bestellen sind Personen, die auf Grund 
ihrer Vorbildung und bisherigen Tätigkeit zur 
Ausübung dieser Organfunktion befähigt er­
scheinen. 

(4) Die Bundesregierung hat die Bestellung zu 
widerrufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 
Ein solcher Grund ist insbesondere grobe Pflicht­
verletzung oder Unfähigkeit zur ordnungsge­
mäßen Geschäftsführung. Der Widerruf ist end­
gültig. Dienstrechtliche Ansprüche werden hie­
durch nicht berührt. 

(5) Der Vorstand hat jede Anderung seiner 
Zusammensetzung unverzüglich zur Eintragung 
in das Handelsregister anzumelden. 

(6) Dienstverträge mit den Mitgliedern des 
Vorstandes sind auf Grund des § 36 des Ver­
tragsbedienstetengesetzes 1948, BGBl. Nr. 86, in 
seiner jeweils geltenden Fassung abzuschließen. 
Die Gesamtbezüge sind hiebei derart festzusetzen, 
daß sie in einem angemessenen Verhältnis zu 
den Aufgaben des einzelnen Mitgliedes stehen. 

(7) Die Mitglieder des Vorstandes müssen 
hauptberuflich für die österreichischen Bundes­
bahnen tätig sein; sie können nicht dem Verwal­
tungsrat angehören. 
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2 1038 der Beilagen 

§ 5. R e c h t e und P f I ich t end e s Vor -I (2) Die Mitglieder sind von der Bundesregie-
s t a n des rung auf drei Geschäftsjahre zu bestellen. Die 

(1) D V d h b h d d Bestellung erfolgt für je ein Mitglied auf Grund er orstan at - un esc a et es,. .. 
§ 11 d' G ch"f d H t . h' h B emes genielnsamen Vorschlages der Bundeslander - Ie es a te er vS erreiC ISC en un- , 
d b h f"h E h t d b 'd W hl SOWIe von Vorschlägen der Bundeskammer der es a nen zu uren. raa el as 0 " .. ' 

d H t 'h' h B· d b h t B ch gewerblrchen WIrtschaft, der Prasldentcnkonfe-er vS erreiC ISC en un es a nen un er ea - , 
t 'h R h fl'cht h renz der LandwIrtschaftskammern und des Ar-
ung I rer ec tsp I en zu wa ren" ' '1' d f belterkammertages, für zweI Mltg Ie er au 

(2) Die Mitglieder des Vorstandes haben die Grund eines Vorschlages der Personalvertretung 
Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften der Österreichischen Bundesbahnen. Das Vor­
Geschäftsleiters anzuwenden. schlagsrecht besteht nur innerhalb einer von der 

(3) Beschlüsse des Vorstandes bedürfen der Bundesregierung im Einzelfall festzusetzenden. 
Stimmenmehrheit, Bei Stimmengleichheit gibt die Frist von mindestens zwei Monaten. 
Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Zur (3) Zu Mitgliedern sind Fachleute vor allem 
Erteilung von Vollmachten zum gesamten Ge- aus den Gebieten der Transport-Betriebswirt­
schäftsbetrieb ist Stimmeneinhelligkeit erforder- schaft, des Finanzwesens, des Fremdenverkehrs­
lich. wesens, des Rechtswesens, der Technik und der 

(4) Der Vorstand hat dem Bundesminister für Volkswirtschaft zu wählen. Aktive Bundesbahn­
Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen und bedienstete können nicht dem Verwaltungsrat 
dem Präsidenten des Verwaltungsrates monatlich, angehören. 
ferner bei wichtigem Anlaß, über die Lage der (4) Abs, 3 gilt nicht für von der Personalver­
Österreichischen Bundesbahnen schriftlich zu be- tretung der Österreichischen Bundesbahnen vor­
richten. geschlagene Mitglieder des Verwaltungsrates, 

(5) Die Mitglieder des Vorstandes sind berech- wenn diese gewählte Personalvertreter sind. 
tigt, an den Sitzungen des Verwaltungsrates und (5) Die Mitglieder haben ihre Funktion zum 
seiner Ausschüsse teilzunehmen. Sie sind dazu Wohle der Österreichischen Bundesbahnen auszu­
verpflichtet, wenn es der Präsident des Verwal~ üben. Sie sind bei ihrer Tätigkeit selbstverant­
tungsrates oder der Vorsitzende eines Aus- wortlich und an keine Aufträge und Weisungen. 
schusses verlangt. gebunden. 

(6) Die Österreichischen Bundesbahnen werden 
durch zwei Mitglieder des Vorstandes gemeinsam 
außergerichtlich und - unbeschadet der Ver­
tretungsbefugnis der Finanzprokuratur - ge­
richtlich vertreoen. Ist eine empfangs bedürftige 
Willenserklärung gegenüber den Österreichischen 
Bundesbahnen abzugeben, so genügt die Abgabe 
gegenüber einem Mitglied des Vorstandes. 

(7) Die Vertretungsbefugnis des Vorstandes 
erstreckt sich auf alle Arten von Geschäften und 
Rechtshandlungen, die die Verwaltung und der 
Betrieb der Österreichischen Bundesbahnen mit 
sich bringen. Beschränkungen dieser Vertretungs­
befugnis des Vorstandes sind einem Dri tten 
gegenüber nur wirksam, wenn diesem bewußt 
war, daß die Vertretungsbefugnis mißbräuchlich 
überschritten w.urde, 

(8) Die Zeichnung erfolgt in der Weise, daß 
die Zeichnenden zu der Firma oder zu der Be­
nennung des Vorstandes ihre Namensunterschrift 
hinzufügen. 

(9) Der Vorstand hat die Geschäftsordnung 
und Gesdläftsverteilung der Österreichischen 
Bundesbahnen zu regeln. 

§ 6. Ver wal tun g s rat 

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus einem 
Präsidenten, einem Vizepräsidenten und dreizehn 
weiteren Mitgliedern. 

(6) Verliert ein Mitglied die Eigenberechtigung 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung eines öffent­
lichen Amtes, so erlischt seine Mitgliedschaft. 
Ein Rücktritt wird mit der schriftlichen Erklä­
rung gegenüber dem Bundesminister für Verkehr 
und verstaatlichte Unternehmungen wirksam. 

(7) Scheidet ein Mitglied vor Ablauf seiner 
Funktionsperiode aus, so hat die Bundesregierung 
für die restliche Zeit, wenn diese drei Monate 
übersteigt, unter Bedachtnahme auf Abs. 2, zwei­
ter und dritter Satz, ein Ersatzmitglied zu 
bestellen. 

(8) Die Mitglieder des Verwaltungsrates er­
halten keine ständigen Bezüge. Sie haben An­
spruch auf Ersatz ihrer Barauslagen und auf ein 
angemessenes Sitzungsgeld. 

§ 7. Prä s i den t des Ver wal tun g s -
rates 

(1) Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte 
den Präsidenten des Verwaltungsrates und den 
Vizepräsidenten. Für die Wahl des Präsidenten 
ist eine Mehrheit von zwei Drittel der abge­
gebenen Stimmen erforderlich. Kommt diese 
Mehrheit auch in einem zweiten Wahlgang nicht 
zustande, so findet zwischen den beiden Mit­
gliedern, die im zweiten Wahlgang die höchste 
Stimmenanzahl erreicht haben, eine Stichwahl 
statt, bei der die einfache Mehrheit entscheidet. 
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Ergibt sid1 aud1 dabei keine Mehrheit, so hat 
die Bundesregierung den Präsidenten zu bestim­
men. Wiederholte Wahl (Bestimmung) des Prä­
sidenten ist zulässig. 

(2) Der Präsident leitet die Sitzungen des 
Verwaltungsrates. Er vertritt den Verwaltungs­
rat gegenüber dem Bundesminister für Verkehr 
und verstaatlid1te Unternehmungen und gegen­
über dem Vorstand. Der Vizepräsident vertritt 
den Präsidenten bei dessen Verhinderung. Ist 
aud1 der Vizepräsident verhindert, so vertritt 
das an Lebensjahren älteste Mitglied den Präsi­
denten. 

§ 8. Auf gab end e s Ver wal tun g s - , 
rates 

(1) Dem Verwaltungsrat obliegt es, in allen 
wid1tigen Angelegenheiten der Verwaltung und 
des Betriebes der Osterreid1isd1en Bundesbahnen 
über Aufforderung des Bundesministers für Ver­
kehr und verstaatlichte Unternehmungen eine 
Stellungnahme abzugeben. 

(2) Bei der Vorbereitung der Besd1lüsse der 
Bundesregierung gemäß § 4 Abs. 2 und 4, jeweils 
erster Satz, dieses Bundesgesetzes und in den 
Angelegenheiten des § 1 lit. a des Gesetzes vom 
13. April 1920, StGBl. Nr. 180, sowie bei der 
Erstellung der allgemeinen Rid1tlinien gemäß § 11 
Abs. 1 und in den Fällen des § 11 Abs. 2 dieses 
Bundesgesetzes hat der Bundesminister für Ver­
kehr und verstaatlichte Unternehmungen die 
Stellungnahme des Verwaltungs rates einzuholen. 

(3) Der Verwaltungs rat kann von sich aus 
Vorsd1läge für Maßnahmen ausarbeiten, die ge­
eignet sind, zur Verwirklichung der Zielsetzung 
dieses Bundesgesetzes, die wirtschaftlid1e Gesun­
dung der Osterreichisd1en Bundesbahnen in die 
Wege zu leiten, beizutragen. Diese Vorsd1läge 
sind an den Vorstand zu richten. 

(4) Der Verwaltungs rat hat sich eine Geschäfts­
ordnung zu geben. In der Geschäftsordnung sind 
insbesondere die Einberufungsfristen für die Sit­
zungen des Verwaltungsrates, die Form der Ab­
stimmung und die Zusammensetzung und Be­
schluß·erfordernisse der Ausschüsse zu regeln. 

(5) Der Verwaltungsrat kann durd1 seinen 
Präsidenten oder durch den Vorsitzenden eines 
Ausschusses vom Vorstand alle zur Ausübung 
se111er Aufgaben notwendigen Auskünfte ein­
holen. 

§ 9. S i t z u n gen des Ver wal tun g s -
rates 

(1) Der Verwaltungsrat tritt mindestens alle 
drei Monate zu einer ordentlichen Sitzung zu­
sammen. Der Präsident des Verwaltungsrates 
kann jederzeit eine außerordentlid1e Sitzung ein­
berufen. Er hat ohne Verzug eine außerordent­
liche Sitzung einzuberufen, wenn es der Bundes-

mlll1ster für Verkehr und verstaatlichte Unter­
nehmungen oder mindestens fünf Mitglieder des 
Verwaltungsrates oder der Vorstand unter An­
gabe der Gründe verlangen. 

(2) Der Verwaltungsrat ist besd1lußfähig, wenn 
an der Sitzung mindestens zehn Mitglieder teil­
nehmen und der Gegenstand der Besd1lußfas­
sung den Mitgliedern mindestens zwei Tage vor­
her angekündigt wurde oder alle Mitglieder an­
wesend sind. Die Mitglieder des Verwaltungs­
rates können ihre Obliegenheiten nicht durd1 
andere ausüben lassen. Die Besd1lüsse werden 
mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt. Dies gilt 
- unbeschadet des § 7 Abs. 1, zweiter Satz -
auch für Wahlen. Bei Stimmengleid1heit gibt die 
Stimme des Präsidenten den Ausschlag. 

(3) Der Verwaltungsrat kann zur Vorberei­
tung der Verhandlungen und der Besd1lüsse aus 
seiner Mitte Aussd1üsse einsetzen. Je ein Aus­
schuß für Angelegenheiten der Investitions- und 
Rationalisierungspolitik, der Finanzpolitik und 
der Tarifpolitik der Osterreid1ischen Bundes­
bahnen ist einzusetzen. 

(4) Die von der Personalvertretung der öster­
reid1ischen Bundesbahnen vorgeschlagenen Mit­
glieder haben Anspruch darauf, in jedem Aus­
schuß durd1 ein Mitglied vertreten zu sein. 

(5) über die Verhandlungen und die Besd1lüsse 
des Verwaltungsrates ist eine Niederschrift anzu­
fertigen, die der Präsident zu unterzeichnen hat. 
Der Präsident hat eine Ausfertigung dieser Nie­
derschrift binnen drei Tagen dem Bundesminister 
für Verkehr und verstaat;lichte Unternehmungen 
zu übermitteln. 

§ 10. Gern ein sam e B es tim m u n gen 
für die Mitglieder der Organe 

(1) Mitglieder der Organe der Osterreichi­
schen Bundesbahnen können nur österreichisd1e 
Staatsbürger sein. 

(2) Mitglieder eines allgemeinen Vertretungs­
körpers, der Bundesregierung und einer Landes­
regierung dürfen nicht Mitglieder des Vorstandes 
oder des Verwaltungsrates sein. 

§l1.Aufgaben des Bundesministers 
für Verkehr und verstaatlichte 

Unternehmungen 

(1) Der Bundesminister für Verkehr und ver­
staatlichte Unternehmungen ist mit der obersten 
Verwaltung der Osterreichisd1en Bundesbahnen 
betraut. Ihm obliegt vor allem die Erstellung der 
vom Vorstand bei der Geschäftsführung zu ver­
folgenden allgemeinen Richtlinien und die Auf­
sicht darüber, daß der Vorstand die Gesd1äfte 
gesetzmäßig, insbesondere nach kaufmännischen 
Grundsätzen führt. 
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(2) Dem Bundesminister für Verkehr und 
verstaatlichte Unternehmungen ist vorbehalten 
die Billigung 

a) des Wirtschafts- und des Geldvoranschlages 
und wesentlicher Änderungen derselben; 

b) der Jahresrechnung; 
c) mehrjähriger Investitions- und Rationali­

sierungspläne; 
d) wichtiger Auftragsvergaben, insbesondere 

solcher, die künftige Geschäftsjahre be­
lasten; 

e) der Geschäftsordnung und Geschäftsver­
teilung der österreichischen Bundesbahnen 
und wesentlicher Änderungen derselben, 
insbesondere Änderungen in der Geschäfts­
verteilung zwischen der Generaldirektion 
und den Direktionen. 

(3) Der Bundesminister für Verkehr und ver­
staatlichte Unternehmungen ist zuständig 

a) zur Vorbereitung und Durchführung der 
in diesem Bundesgesetz sowie im Gesetz 
vom 13. April 1920, StGBl. Nr. 180, in 
Angelegenheiten der österreichischen Bun­
desbahnen vorgesehenen Beschlüsse der 
Bundesregierung; 

b) zum Abschluß privatrechtlicher Verträge 
mit auswärtigen Staaten oder Staatsbahnen; 

c) zur Wahrnehmung der ihm in Ordnungs­
und Dienststrafangelegenheiten und in Per­
sonalvertretungsangelegenheiten zukom­
menden besonderen Befugnisse. 

§ 12. Rechnungsw-esen 

(1) Das Rechnungswesen der österreichischen 
Bundesbahnen ist nach den Grundsätzen ord­
nungsgemäßer Buchführung so zu führen, daß 
sich der Stand des Anlagevermögens, des Umlauf­
vermögens, der Schulden sowie des Reinvermö­
gens, ferner die Aufwendungen und Erträge und 
der Reingewinn oder Reinverlust zuverlässig und 
vollständig feststellen lassen. 

(2) Darüber hinaus hat das Rechnungswesen 
die Verwirklichung der im Geldvoranschlag ver­
anschlagten Einnahmen und Ausgaben zuverläs­
sig und vollständig nachzuweisen. 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 13. Wir t s c h a f t s - und Gel d vor a n -
schlag 

(1) Der Vorstand hat für jedes Geschäftsjahr 
einen Wirtschaftsvoranschlag aufzustellen. Der 
Wirtschaftsvoranschlag hat zumindest eine Vor­
schau auf die Erträge und Aufwendungen des 
folgenden Geschäftsjahres zu enthalten. Er ist 
den Zwecken der Geschäftsführung entsprechend 
z.u gliedern. 

(2) Der Vorstand hat außerdem für jedes 
Geschäftsjahr einen Geldvoranschlag einschließ­
lich des Dienstpostenplanes aufzustellen. Der 
Geldvoranschlag hat die voraussichtlichen Ein-

nahmen und Ausgaben des folgenden Geschäfts­
jahres zu enthalten. Er ist den Erfordernissen 
der Aufstellung des Bundesvoranschlagsentwurfes 
entsprechend zu gliedern. 

(3) Der Vorstand hat die Voranschläge gemäß 
Abs. 1 und 2 so reChtzeitig dem Bundesminister 
für Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen 
vorzulegen, daß ihre Einbeziehung in den Bun­
desvoranschlagsentwurf gewährleistet ist. 

§ 14. J a h res r e c h nun g 
(1) Der Vorstand hat nach Ablauf eines jeden 

Geschäftsjahres für das vergangene Geschäftsjahr 
den Jahresabschluß (Jahresbilanz und Ge­
winn- und Verlustrechnung) sowie den Rech­
nungsabschluß der für Rechnung des Geldvor­
anschlages vollzogenen Einnahmen und Ausgaben 
dem Bundesminister für Verkehr und verstaat­
lichte Unternehmungen so rechtzeitig vorzulegen, 
daß ihre Einbeziehung in _den Bundesrechnungs­
abschluß gewährleistet ist. 

(2) Der in der Gewinn- und Verlustrechnung 
aüsgewiesene Erfolg ist in ein bewegliches Kapi­
talkonto (Kapitalausgleich) zu übernehmen. Eine 
Pensionsrückstellung ist nidlt zu bilden. 

(3) Der Jahresabschluß ist unter Einbeziehung 
der Buchführung und des Geschäftsberichtes, 
soweit dieser den Jahresabschluß erläutert, durch 
einen oder mehrere sachverständige Prüfer (Ab­
schlußprüfer) zu prüfen. 

(4) Die Abschlußprüfer werden durch den Bun­
desminister für Verkehr und verstaatlichte 
Unternehmungen im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen bestellt. Als Ab­
sd1lußprüfer dürfen nur fachkundige Bedienstete 
aus dem Dienststand der Bundesministerien für 
Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen 
oder für Finanzen oder beeidete Wirtschafts­
prüfer und Steuerberater oder Wirtschaftsprü­
fungs- und Steuerberatungsgesellschaften bestellt 
werden. 

(5) Der geprüfte Jahresabschluß ist vom Vor­
stand im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" zu 
veröffentlichen. 

§ 15. R ich tl i nie n für das Re c h -
nungswesen 

(1) Der Bundesminister für Finanzen kann im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Ver­
kehr und verstaatlichte Unternehmungen durch 
Verordnung nähere Richtlinien für die Aufstel­
lung des Wirtschafts- und des Geldvoranschlages 
und deren Darstellung im Bundesvoranschlags­
entwurf sowie für die Organisation des Rech­
nungswesens und die Abwicklung des Kassen­
und Zahlungsdienstes und die Aufstellung der 
Jahresrechnung erlassen. Inwieweit hiebei der 
Rechnungshof mitzuwirken hat, richtet sich nach 
den Bestimmungen des Rechnungshofgesetzes, 
BGBl. Nr. 144/1948, in seiner jeweils geltenden 
Fassung. 
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(2) Dabei ist auf die Erfordernisse, die sich aus Einvernehmen mit dem Bundesminister für Fi­
der Aufgabenstellung der Osterreichischen Bun- nanzen anläßlich der Erstellung der Bundesvor­
desbahnen, ihrer Betriebsstruktur und ihrer Be- anschlagsentwürfe der Bundesregierung vorge­
teiligung am internationalen Verkehr ergeben, schlagen. 
Bedacht zu nehmen. 

(3) Soweit sich aus diesem Bundesgesetz, ins­
besondere aus den gemäß Abs. 1 erlassenen 
Richtlinien, nicht etwas anderes ergibt, finden 
auf die Osterreichischen Bundesbahnen die für 
Bundesbetriebe allgemein geltenden bundesge­
setzlichen Haushaltsvorschriften Anwendung. 

§ 16. I n v e s t i t ion s f i n a n z i e run g 

über die Durchführung der mehrjährigen In­
vestitionspläne der Osterreichischen Bundesbah­
nen hat der Bundesminister für Verkehr und 
verstaatlichte Unternehmungen das Einver­
nehmen mit dem Bundesminister für Finanzen 
herzustellen. Dieser hat dabei die auf Grund 
der mittel- und langfristigen Haushalts- und 
Kreditpolitik des Bundes gegebenen Finanzie­
rungsmöglichkeiten zu beachten. 

§ 17. P e n s ion sau f w a n d 

(1) Vom Aufwand der Osterreichischen Bun­
desbahnen an Ruhe- und Versorgungsbezügen 
ist in den Bundesvoranschlagsentwürfen für die 
Jahre 1969 bis 1973 jeweils ein Betrag von 
1700 Millionen Schilling im Kapitel "Pensionen" 
zu veranschlagen. 

§ 19. Leistungsverkehr mit der 
übrigen Bundesverwaltung 

Leistungen der Osterreichischen Bundes­
bahnen für die anderen Zweige der Bundesver­
waltung und deren Leistungen für die Österreichi­
schen Bundesbahnen sind unter Anwendung der 
bundesgesetzlichen Haushaltsvorschriften abzu­
gelten. 

§ 20. H a n dei s r e gis t e run d G run d -
buch 

(1) Der erste Vorstand hat unverzüglich die 
Osterreichisdlen Bundesbahnen unter Angabe der 
Firma, des Sitzes und der Aufgabe gemäß § 2 
Abs. 1 als Unternehmensgegenstand sowie die 
Namen der Mitglieder des Vorstandes unter An­
schluß der Urkunden über die Bestellung zur 
Eintragung in das Handelsregister anzumelden. 
§ 36 des Handelsgesetzbuches gilt nicht. 

(2) Bei Grundbuchseintragungen über Rechte, 
die zu dem. Wirtschaftskörper gehören (§ 1 
Abs. 1), ist von Amts wegen die bisherige Bezeich­
nung des Berechtigten durch die Bezeichnung 
"Osterreichische Bundesbahnen" zu ersetzen; 
§ 136 des Allgemeinen Grundbuchsgesetzes 1955, 
BGBl. Nr. 39, ist sinngemäß anzuwenden. 

21. Ver t r e tun g vor den 0 r den t -
lichen Gerichtenund Arbeits­

gerichten 

(2) Welcher Betrag vom Aufwand der Oster­
reichischen Bundesbahnen an Ruhe- und Versor- § 
gungsbezügen ab dem Jahre 1974 in dieser Weise 
zu veranschlagen ist, wird vom Bundesminister 
für Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen anläßlich der Erstellung der Bundes­
voranschlagsentwürfe der Bundesregierung vor­
geschlagen. 

In Fällen, in denen sich Parteien sonst nicht 
durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen 
müssen, hat der Vorstand Bedienstete der Oster­
reichischen Bundesbahnen im Einvernehmen mit 
der Finanzprokuratur zu bestimmen, die mit der 
Vertretung der Finanzprokuratur betraut 
werden. Die Betrauung ist durch Vorlage einer 
Legitimation auszuweisen. §18. Sozial- und Subventions­

tarife 

(1) Zur Abgeltung von Einnahmeausfällen aus 
Tarifermäßigungen im Eisenbahnverkehr der 
Osterreichischen Bundesbahnen, die nicht aus 
betriebswirtschaftlichen Rücksichten gewährt 
werden (Sozial- und Subventionstarife), ist in 
den Bundesvoranschlagsentwürfen für die Jahre 
1970 bis 1974 jeweils ein Betrag von 350 Mil­
lionen Schilling im Kapitel "Verkehr" zu ver­
anschlagen. 

(2) Welcher Betrag zur Abgeltung von Ein­
nahmeausfällen aus Sozial- und Subventions­
tarifen ab dem Jahre 1975 in dieser Weise zu 
veranschlagen ist, wird vom Bundesminister für 
Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen im 

§ 22. übe r g a n g s b e s tim m u n gen 

(1) Die Mitglieder des ersten Vorstandes sind 
innerhalb . von einem Monat nach der Kund­
machung und mit Wirksamkeit vom Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes zu be­
stellen. Die Mitglieder des ersten Verwaltungs­
rates sind innet:halb von drei Monaten naru der 
Kundmachung dieses Bundesgesetzes zu bestellen. 
§ 8 Abs. 2 findet hiebei keine Anwendung. 

(2) Die Bilanz der Osterreichischen Bundes­
bahnen ist in der Weise zu bereinigen, daß die 
Verbindlichkeiten an die Bundesfinanzverwaltung 
mit dem Stand am 31. Dezember 1968 in den 
Kapitalausgleich einbezogen werden. 
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§ 23. S chi u ß b e s tim m u n gen 

(1) Die erste Sitzung jedes Verwaltungsrates 
ist durch den Bundesminister für Verkehr und 
verstaatlichte Unternehmungen anzuberaumen. 
In dieser Sitzung sind zunächst der Präsident 
und der Vizepräsident zu wählen. Bei der Wahl 
des Präsidenten führt das an Lebensjahren älteste 
Mitglied den Vorsitz. 

(2) Die von den österreichischen Bundesbahnen 
ausgestellten Urkunden sind öffentliche. Sie 
sollen mit einem Dienstsiegel versehen werden; 
die Gestaltung und die Verwendung des Dienst­
siegels ist in der Geschäftsordnung zu regeln. 

(3) Ist die Entscheidung eines Gerichtes oder 
einer Verwaltungsbehörde von der Klärung der 
Vorfrage abhängig, ob eine körperliche Sache, 
ein Recht oder eine Pflicht zu den Osterreichi­
schen Bundesbahnen oder zum übrigen Bundes­
vermögen gehört und bestehen hierüber Zweifel, 
so ist vorher die Entscheidung des Bundesmini­
sters für Verkehr und verstaatlichte Unterneh­
mungen einzuholen. Der Bundesminister für 
Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen hat 
seine Entscheidung im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen zu treffen. 

(4) Die Rechtsverhältnisse der Bediensteten 
und der Versorgungs bezugs empfänger der Oster­
reichischen Bundesbahnen sowie die für diese 
Rechtsverhältnisse und die für die Vertretung 
des Personals geltenden Regelungen werden 
durch dieses Bundesgesetz nicht berührt. 

(5) Unberührt bleiben weiters die Zuständig­
keiten des Bundesministers für Verkehr und ver­
staatlichte Unternehmungen in den Angelegen­
heiten der Eisenbahnhoheitsverwaltung sowie die 
Zuständigkeiten der anderen Bundesminister und 
der Bundesregierung, dies insbesondere auch in 
Angelegenheiten der Verwaltung der Osterrei­
chischen Bundesbahnen. 

§ 24. Auf heb u n g von R e c h t s vor -
schriften 

§ 51 Abs. 1 und 2 des Behörden-überleitungs­
gesetzes, StGBl. Nr. 94/1945, und das 
Bundesbahnfunktionäre-Bestellungsgesetz, BGBl. 
Nr. 304/1966, treten außer Kraft. 

§ 25. In k r a f t t r e t e n 

Dieses Bundesgesetz tritt unbeschadet des § 22 
Abs. 1 einen Monat nach seiner Kundmachung in 
Kraft. 

§ 26. Voll z i e h u n g 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
unbeschadet der sich aus ihm ergebenden Wir­
kungsbereiche der Bundesregierung, des Bundes­
ministers für Justiz und des Bundesministers für 
Finanzen der Bundesminister für Verkehr und 
verstaatlichte Unternehmungen betraut. 
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Erläuternde Bemerkungen 

I. 

1. Die Entwicklung im Verkehrsbereich - ins­
besondere die anhaltende Expansion des Straßen­
verkehrs - stellt die österreichischen Bundes­
bahnen vor Strukturierungs- und Rationalisie­
rungsprobleme, mit deren Lösung im Interesse 
sowohl der Allgemeinheit als auch der Bundes­
bahnen selbst nicht länger zugewartet werden 
kann. In dieser Erkenntnis hat die Bundesregie­
rung anläßlich ~hrer am 20. April 1966 vor dem 
Nationalrat abgegebenen Erklärung die Inangriff­
nahme dieser schwierigen Aufgabe zugesagt. Als 
vorbereitenden Schritt hat der Bundesminister 
für Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen 
im Juni 1966 an eine Kommission, bestehend aus 
zehn namhaften Hochschulprofessoren, die Ein­
ladung gerichtet, jene Maßnahmen aufzuzeigen, 
die nach den betriebswissenschaftlichen und be­
triebswirtschaftlichen Erkenntnissen zur Ver­
wirklichung des Zieles einer wirtschaftlichen Ge­
sundung der Bundesbahnen vordringlich erschei­
nen. Die von der Kommission im Frühjahr 1967 
erstatteten "Vorschläge zur Rationalisierung der 
österreichischen Bundesbahnen" stellen ein Ge­
samtprogramm zur Lösung des Problems der 
Anpassung der Arbeits- und Funktionsweise der 
Bundesbahnen an die geänderten wirtschaftlichen 
Sachverhalte dar. Auf Grund dieser Vorschläge 
hat das Bundesministerium für Verkehr und 
verstaatlichte Unternehmungen einen Gesetzent­

wendungen nicht als unbedingt zwingend anzu­
erkennen waren, ist der Entwurf dennoch mit 
dem Ziel eines abgewogenen Interessenausgleiches 
überarbeitet und in einer zweiten Fassung im 
Oktober dieses Jahres der ergänzenden Begut­
achtung unterzogen worden. 

2. Die österreichischen Bundesbahnen werden 
gegenwärtig auf Grund des § 51 Abs. 1 des 
Behörden-überleitungsgesetzes in der extremsten 
wirtschaftlichen Erscheinungsform einer Staats­
bahnverwaltung, nämlich in Organisations- und 
Personalunion mit der Hoheitsgewalt, geführt. 
Damit sind die sich aus dem "wirtschaftlichen 
Charakter" der Bundesbahnen ergebenden be­
trieblichen Zielsetzungen mit Funktionen der 
Hoheitsgewalt verbunden, wobei sich die Ho­
heitsgewalt naturgemäß als die dominierende 
Determinante erweist. Die Folge ist ein Vor­
herrschen des hoheitlich-bürokratischen Verwal­
tungshandelns. Im besonderen kommt der Ge­
schäftsführung bei der derzeitigen Form der Ein­
ordnung der Bundesbahnen in den staatlichen 
Verwaltungsapparat nur vollziehende Funktion 
zu, das heißt, sie ·ist nur Verwaltungsstelle für 
die ihr von den Autoritäten der Hoheitsgewalt 
zugeteilten Aufgaben und Mittel. Damit ist ihr 
eme m erster Linie am Interesse der Bundes­
bahnen orientierte Geschäftspolitik oft unmög­
lich. 

wurf ausgearbeitet, der die Grundlagen für eine Nur aus ihrer derzeitigen rechtlicnen Stellung 
den Erfordernissen der wirtschaftlichen Wirk- ist es zu erklären, daß die Bundesbahnen auch 
lichkeit Rechnung tragende Reorganisation, Kon- heute noch traditionellen Bindungen unterworfen 
zentration und Rationalisierung der Bundesbah- sind, die durch die verkehrswirtschaftliche Rea­
nen bieten soll. Der Entwurf wurde in einer lität längst überholt sind; daß sich ihr Tarif­
ersten Fassung im März dieses Jahres dem Begut- system weiterhin nicht an den Selbstkosten und 
achtungsverfahren zugeleitet. Die mit dieser an der jeweiligen Wettbewerbslage orientiert, 
Fassung vorge~chlagene Lösung hat - was bei sondern nach wie vor auf einen internen Kosten­
den gerade im Verkehrssektor oft diametral ausgleich ausgerichtet ist, der mit dem Ende der 
gegenüberstehenden Interessen allerdings nachge- relativen Monopolstellung der Eisenbahnen und 

. rade selbstverständlich ist - sowohl Zustimmung dem dadurch ausgelösten Abwandern .des hoch­
als auch Kritik gefunden. Einwendungen wurden tarifierten Transportgutes auf die Straße einfach· 
in einzelnen Gutachten insbesondere erhoben nicht mehr zum Tragen kommen kann; und daß 
gegen die ursprünglich (und in übereinstimmung sie ein Funktionsprogramm zu erfüllen haben; 
mit den Vorschlägen der Professorenkommission) das zu einem guten Teil auf für wahr behaup­
vorgesehene Ausstattung der Bundesbahnen mit teten, als solche aber nicht bewiesenen Sachver­
partieller Rechtsfähigkeit. Wenngleich diese Ein- I halten beruht. 
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Die derzeitige rein kameralistische Grundkon­
zeption des Rechnungswesens erschwert dazu die 
Anwendung moderner Verkaufs- und Investi­
tionsmaximen. Insbesondere bietet sie den Bun­
des bahnen keinen Maßstab, um den betriebs­
wirtschaftlichen Effekt ihrer Geschäftsführung 
und die Wirksamkeit ihrer Leistungen im Hin­
blick auf die echten Verkehrsbedürfnisse unseres 
Landes zu messen. Ein Umstand, der angesichts 
der schwierigen Haushaltssituation des Bundes 
und der Knappheit der Investitionsmittel nicht 
länger in Kauf genommen werden sollte. 

An diesen für die derzeitige rechtliche Stellung 
der Bundesbahnen typischen, der betriebswissen­
schaftlichen und betriebswirtschaftlichen Er­
kenntnis widersprechenden Sachverhalten liegt es, 
daß die angestrengten Bemühungen um einen 
den Leistungsmöglichkeiten der Bundesbahnen 
entsprechenden und damit um einen für die 
wirtschaftliche Nutzung ihrer Transportkapazi­
tät ausreichenden Anteil am Gesamtverkehr nicht 
immer den verdienten Erfolg aufweisen. 

3. Diese Sachverhalte stehen aber auch im 
Gegensatz zu dem System des österreichischen 
Verkehrsrechtes. Das österreichische Recht sieht 
die Verkehrsleistungen im Lichte wirtschaftlicher 
Vorgänge; insbesondere wird auch die für den 
Eisenbahnsektor spezifische Bedachtnahme auf 
"öffentliche" Interessen nur im Rahmen der 
Wirtschaftlichkeit verlangt, wobei die Eisen­
bahnen Anspruch auf eine der Kontrolle durch 
den Verwaltungs gerichtshof unterliegende opera­
tionale Definition des unbestimmten Begriffes 
des "öffentlichen Interesses" durch die Behörde 
haben. Daß dies auch für die Verkehrsleistungen 
der Bundesbahnen gelten soll, kommt insbeson­
dere zum Ausdruck 

durch den Auftrag zur "kaufmännischen Be­
triebsführung" (§ 51 Abs. 1 des Behörden­
überleitungsgesetzes ); 
durch das nur im Sinne einer Unterstützung 
des Gesichtspunktes der "kaufmännischen Be­
triebsführung" zu verstehende Programm der 
"überleitung der Bundesbahnen in einen selb­
ständigen Wirtschaftskörper" (§ 51 Abs. 3 
leg. cit.); 
durch die Qualifikation der Tarife der Bundes­
bahnen als "Leistungsentgelte" (arg. "Selbst­
kosten" im § 4 des Verfassungsgesetzes vom 
13. April 1920, StGBl. Nr. 180); 

durch die auch für die Bundesbahnen gedachten 
und der wirtschaftlichen Realität durchaus 
gerecht werdenden Bestimmungen des öster­
reichischen Eisenbahngesetzes 1957, BGBl. 
Nr. 60, insbesondere über die Betriebspflicht 
(arg. "wirtschaftliche Zumutbarkeit" im § 29 
Abs. lieg. cit.) und über die Tarife (arg. "Wirt­
schaftlichkeit nicht wesentlich beeinträchtigt" 
im § 22 Abs. 3 leg. cit.). 

4. Eine wirksame Lösung der schwierigen An­
passungsprobleme und damit eine wirksame 
Begegnung der für den Bundeshaushalt bedenk­
lichen wirtschaftlichen Entwicklung der Bundes­
bahnen kann realistischerweise nur erwartet 
werden, wenn dieser größten ökonomischen Ein­
heit unseres Landes die Möglichkeit geboten 
wird, die betriebswirtschaftlichen Grundsätze zur 
Geltung zu bringen. Daraus ergibt sich für eine 
rationale Bundesbahnpolitik die Aufgabe einer 
Neuordnung der Organisation und Führung der 
Bundesbahnen entsprechend den Grundsätzen 
einer kaufmännischen Betriebsführung und einer 
Neuordnung ,des Verhältnisses der Bundes­
bahnen zum allgemeinen Haushalt entsprechend 
der besonderen betrieblichen Aufgabenstellung. 

Die Regierungsvorlage schlägt im Rahmen der 
durch die Verfassungslage gegebenen Gestaltungs­
möglichkeit die Verwirklichung des folgenden 
Konzeptes vor: 

Aus den bisher von der dem Bundesmini­
sterium für Verkehr und verstaatlichte Unter­
nehmungen eingegliederten Generaldirektion 
der österreichischen Bundesbahnen verwal­
teten (unter der Bezeichnung "österreichische 
Bundesbahnen" zusammengefaßten) Vermö­
genschaften des Bundes wird ein Wirtschafts­
körper gebildet. Dieser Wirtschaftskörper ist 
ein Zweig der Betriebsverwaltung ,des Bundes. 
Die Bundesbahnen stehen damit zwar weiter­
hin in rechtlicher Einheit mit der Hoheits­
verwaltung, sie sind von dieser hinkünftig 
aber organisatorisch vollkommen getrennt. 

Der Bund betreibt die mit dem Substrat 
des Wirtschaftskörpers (Ver kehrseinrichtun­
gen) verbundenen Geschäfte als Kaufmann und 
unter der Firma "österreichische Bundes­
bahnen". 

Der Betriebsgegenstand wird in einer Weise 
umschrieben, die dem Geschäftsbereich der bis­
herigen Bundesbahnverwaltung entspricht und 
die Bundesbahnen als allgemeines Verkehrs­
unternehmen bzw. - im Hinblick auf den 
wesentlichen Teil ihres Substrates - als Eisen­
bahnunternehmen des Bundes qualifiziert. 

Die Bundesbahnen sind nach kaufmännischen 
Grundsätzen zu verwalten und zu betreiben. 
Als Betriebszweck wird die Bereitstellung von 
Verkehrsleistungen entsprechend der Nach­
frage sowie die Erhaltung und Mehrung des 
von ihnen repräsentierten Bundesvermögens 
normiert. Auf andere Interessen als solche der 
Bundesbahnen, insbesondere auf andere all­
gemeine Interessen, ist dabei nach Maßgabe 
besonderer Bundesgesetze Rücksicht zu 
nehmen. 

Die normale tägliche Geschäftsführung liegt 
bei einem aus vier Mitgliedern bestehenden 
Vorstand. Die Mitglieder sind von der Bundes~ 
regierung zu bestellen und gegeb,enenfalls (bei 
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Vorliegen eines "wichtigen Grundes") abzu­
berufen. Die Rechte und pflichten des Vor­
standes werden unter Anlehnung an die für 
die Führungseinrjchtungen der großen wirt­
schaftlichen Unternehmen geltenden Bestim­
mungen geregelt. 

Als zweites Organ wird der aus fünfzehn 
Mitgliedern bestehende Verwaltungs rat einge­
richtet. Auch die Mitglieder des Verwaltungs­
rates sind von der Bundesregierung zu bestellen, 
wobei der Gesamtheit der Bundesländer, der 
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, 
der Präsidentenkonferenz der Landwirtschafts­
kammern und dem Arbeiterkammertag ein 
Vorschlagsrecht für je ein Mitglied, der Per­
sonalvertretung der Bundesbahnen ein Vor­
schlagsrecht für zwei Mitglieder zukommt. 
Neun Mitglieder werden somit von der Bun­
desl'egierung "frei" bestellt. Der Verwal­
tungsrat hat zunächst die Funktion eines Gut­
achterbeirates zur Unterstützung des Bundes­
ministers für Verkehr und verstaatlichte Un­
ternehmungen. Er soll aber auch den Vorstand 
in der Weise beraten, daß er von sich aus 
Vorschläge für konkrete Maßnahmen ausar­
beitet, die geeignet erscheinen, das mit der 
gesetzlichen Maßnahme verfolgte Ziel einer 
wirtschaftlichen Gesundung der Bundesbahnen 
zu unterstützen. 

Mit der "obersten Verwaltung" der Bundes­
bahnen ist der Bundesminister für Verkehr und 
verstaatlichte Unternehmungen betraut. Ihm 
obliegt vor allem die Erstellung der vom Vor­
stand bei der Geschäftsführung zu verfol­
genden allgemeinen Richtlinien (als gleichzeitig 
wichtigster Fall seines Weisungsrechtes auf 
Grund des Art. 20 Abs. 1 B.-VG.) und die 
Aufsicht über diese Geschäftsführung. Für ein­
zelne wichtige Angelegenheiten der Geschäfts­
führung ist diese Kontrolle durch das Er­
fordernis der ausdrücklichen Billigung der dies­
bezüglichen Entscheidungen des Vorstandes 
durch den Bundesminister besonders sicherge­
stellt. Die Zuständigkeitsabgrenzung gegenüber 
dem Vorstand erfolgt in der Weise, daß die 
dem Bundesminister zugewiesenen Verwal­
tungsmaßnahmen taxativ aufgezählt sind. Zur 
Führung der Geschäfte (der Verwaltung und 
des Betriebes) ist also grundsätzlich der Vor­
stand zuständig. 

Das Rechnungswesen der Bundesbahnen 
wird unbeschadet der Erfordernisse, die sich 
aus der Gebarung im allgemeinen Haushalt er­
geben, nach kaufmännischen Grundsätzen ein-

. gerichtet. Im Wege einer (Verwaltungs-)Ver­
ordnung sollen die besondere Aufgabenstel­
Jung der Bundesbahnen, ihre Betriebsstruktur 
und ihre Beteiligung am internationalen Ver­
kehr bei der näheren Gestaltung des Verhält-

nisses zum allgemeinen Haushalt Berücksichti­
gung finden. 

Der Bedeutung der Investitionsfinanzierung 
als Kardinalpunkt für eine Betriebsführung 
nach kaufmännischen Grundsätzen wird da­
durch Rechnung getragen, daß für die Behand­
lung der Investitionspläne der Bundesbahnen 
eine ausdrückliche Regelung vorgesehen ist. 
Die besonderen Probleme der Pensionsbelast­
ungsowie der Sozial- und Subventionstarife 
der Bundesbahnen finden in einer den gege­
benen finanztechnischen Möglichkeiten ent­
sprechenden Weise Berücksichtigung. 

5. Da bei der Dynamik der modernen Wirt­
schaft die optimale Auslastung der Anlagen der 
bsterreichischen 'Bundesbahnen hur durch ein 
Anbot besonders wirkungsvoller Dienstleistungen 
erwartet werden kann, wird es Aufgabe der 
neuen Geschäftsführung sein, das Arbeits- und 
Funktionsprogramm der Bundesbahnen ganz auf 
dieses Ziel hin auszurichten. Die optimale Be­
teiligung der Österreichischen Bundesbahnen am 
Gesamtverkehr ist dabei nicht nur vom staats­
finanziellen Gesichtspunkt zu fordern; sie liegt 
auch im eminenten verkehrspolitischen Interesse, 
da sie gleichzeitig auch das entscheidende InStru­
ment zur Begegnung des sich zunehmend ver­
schärfenden Straßenverkehrsproblems darstellt. 

Das gesteckte Ziel der wirtschaftlichen Gesun­
dung der Bundesbahnen bedeutet eine Aufgaben­
steIlung, der nur im Rahmen eines längerfri­
stigen Perspektivprogrammes und nur unter der 
vollen Mitverantwortung des Bundes entspro­
chen werden kann. Der Bund wird daher, und 
zwar sowohl in seiner Eigenschaft als Eigentümer 
der Bundesbahnen als auch als Gesetzgeber, den 
angestrebten Erfolg noch durch eine Reihe 
ergänzender Maßnahmen sicherzustellen haben, 
wobei ihm die Vorschläge der Professorenkom­
mission als wertvolle Orientierungshitfe zur Ver­
fügung stehen. Eine besondere Bed~utung wird 
dabei der überprüfu!lg einzelner Bestimmungen 
des Eisenbahnverwaltungs- und Eisenbahnbeför­
derungsrechtes auf ihre übereinstimmung mit 
den Zielsetzungen des umfassenden verkehrspo­
litischen Konzeptes der Bundesregierung zu­
kommen. 

H. 
Zu den einzelnen Bestimmungen der Regie­

rungsvorlage sei folgendes ausgeführt: 

Zu § 1: 

Abs. 1: Die Unterscheidung der Bereiche der 
Hoheitsverwaltung und der Betriebsverwaltung 
innerhalb der 'Bundesverwaltung geht auf das 
Wiederaufbaugesetz 1922 zurück. Nach diesem 
Gesetz sollten die Zweige der Betriebsverwal­
tung in "eigene Wirtschaftskörper" umgewandelt 
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und getrennt von der Hoheitsverwaltung ge­
führt werden. Dieses Programm wurde hinsicht­
lich der tlsterreichischen Bundesbahnen und der 
tlsterreichischen Bundesforste in der Ersten 
Republik auch tatsädllich - und zwar durch 
die Bundesgesetze vom 19. Juli 1923 über die 
Bildung eines Wirtschaftskörpers "tlsterreichi­
sche Bundesbahnen" und vom 28. Juli 1925 über 
die Bildung eines Wirtschaftskörpers "tlsterrei­
chische Bundesforste" - durchgeführt und für 
diese beiden Betriebsverwaltungszweige anläßlich 
der überleitung der staatlichen Behörden, Ämter 
und sonstigen Einrichtungen in die Rechtsord­
nung der wiedererrichteten Republik im Jahre 
1945 ausdrücklich erneuert. Die vorgeschlagene 
bundesgesetzliehe Regelung trägt somit auch 
einem Programm des Bundesgesetzgebers Rech­
nung. Wenn der Vorbehalt der Überleitung der 
Bundesbahnen in einen "selbständigen Wirt­
schaftskörper" (§ 51 Abs. 3 Behörden-überlei­
tungsgesetz) aufrecht bleibt (§ 24 der Regierungs­
vorlage), so aus der Erwägung heraus, daß es sich 
hier insofern um einen allgemeingültigen Pro­
grammsatz handelt, als der Grad seiner Verwirk­
lichung den jeweiligen wirtschaftlichen und 
finanztechnischen Gegebenheiten entsprechen soll. 

An das erwähnte Wiederaufbaugesetz anknüp­
fend, läßt sich der Begriff "Wirtschaftskörper" 
als eine in Führung und Organisation den Grund­
sätzen kaufmännischer Betriebsführung entspre­
chende und im Budget gegenüber der Hoheits­
verwaltung gesondert behandelte ökonomische 
Einheit des Bundes definieren. 

Als Betriebsverwaltungszweig des Bundes kom­
men dem Wirtschaftskörper insbesondere auch 
die dem Bund auf Grund bundesgesetzlicher Be­
stimmungen eingeräumten abgaben- und gebüh­
renrechtlichen Begünstigungen zu; seine Dienst­
stellen sind Dienststellen des Bundes (zum Bei­
spiel im Sinne des § 53 des Vermessungsgesetzes, 
BGBL Nr. 306/1968). 

Abs. 2: Der Bund ist auf Grund des Wid­
mungszweckes des Substrates des Wirtschafts­
körpers (Verkehrseinrichtungen und Dienstlei­
stungen) in Verbindung mit der Vorschreibung 
einer kaufmännischen Verwaltung und Betriebs­
führung (§ 2 Abs. 2) Kaufmann. Als solcher führt 
er die (Sach-) Firma "tlsterreichische Bundes­
bahnen" ("öBB"); dieser Ausdruck bezeichnet 
somit einerseits das Unternehmen, andererseits 
den "Rechts träger Bund" in seiner Eigenschaft 
als Unternehmer. Es finden auf den Bund daher 
insbesondere Anwendung die handelsrechtlichen 
Vorschriften über Budlführung, Bilanzierung, 
Handelsregister, Prokura und Handlungsvoll­
macht sowie über die Handelsgeschäfte; und zwar 
mit den sich aus diesem Bundesgesetz ergebenden 
Besonderheiten (siehe insbesondere § 5 Abs. 7) 
und unbeschadet sonstiger in Betracht kommen-

der Sondervorschriften, wie zum Beispiel die 
besonderen Regelungen über das Eisenbahntrans­
portgeschäft. 

Zu § 2: 

Abs. 1: Aus der Zweckbestimmung der wesent­
lichen Teile des zu dem Wirtschaftskörper ge­
hörenden Bundesvermögens ergibt sich, daß die 
Geschäftstätigkeit vorwiegend auf den Schienen­
verkehr auszurichten ist. Den Bundesbahnen sind 
aber auch die anderen Verkehrsformen unter 
Einhaltung der hiefür geltenden Rechtsvorschrif­
ten eröffnet. Eine Berechtigung, die den Bundes­
bahnen "unmittelbar auf Grund der Gesetze" 
zusteht, normiert zum Beispiel § 14 Abs. 1 des 
Eisenbahngesetzes 1957; zu den Berechtigungen 
"auf Grund behördlicher Genehmigungen" ge­
hört zum Beispiel das Betriebsrecht auf Grund 
einer konkreten Kraftfahrlinienkonzession. 

Abs. 2: Die kaufmännischen Grundsätze sind 
nicht nur beim Betrieb als der nach außen in 
Erscheinung tretenden Tätigkeit der Bundesbah­
nen zu beachten, sie gelten auch für den Tat­
bestand der "Verwaltung" der Bundesbahnen 
innerhalb der Bundesverwaltung. Der zweite Satz 
umschreibt die betrieblichen Zielsetzungen. 

Abs. 3: "Andere Interessen" sind vor allem 
die bundesgesetzlich erklärten "a n der e n all­
gemeinen Interessen"; die Interessen der Bundes­
bahnen sind ja gleichfalls "allgemeine Interessen". 

Diesbezügliche Vorschriften finden sich ~um 
Beispiel im Eisenbahnverwaltungs- und Eisen­
bahnbeförderungsrecht, im Binnenschiffahrtsver­
waltungsrecht und im Kraftfahrlinienrecht. 

Zu § 3: 

Wie an allen ähnlichen Stellen im Gesetzent­
wurf bezeichnen die Worte "tlsterreichische 
Bundesbahnen" kein selbständiges Rechtssubjekt, 
sondern den Bund unter seiner Firma (§ 1 
Abs. 2), also als Einzelkaufmann (vgl. § 17 des 
Handelsgesetzbuches). 

Aus § 1 Abs. 2 ergibt sich, daß die Organe 
der österreichischen Bundesbahnen Bundesorgane 
sind. Zur Frage der übereinstimmung des § 3 
mit Art. 104 B.-VG. ist festzustellen, daß diese 
Verfassungsbestimmung die Zuständigkeit eines 
Bundesministers voraussetzt und nur unter dieser 
Voraussetzung die Möglichkeit eröffnet, die Ver­
waltung von Bundesvermögen dem Landeshaupt­
mann - und nur dem Landeshauptmann - zu 
übertragen. Liegt diese sachverhaltsmäßige Vor­
aussetzung nicht vor, so ist Art. 104 Abs. 2 
B.-VG. unanwendbar. 

Zu § 4: 

Abs. 1: Der Entwurf geht von der Auffassung 
aus, daß dem außerordentlichen Umfang und 
der Vielgestaltigkeit der Aufgaben, die der Ge­
schäftsleitung gestellt sind, nur durch einen mehr-
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gliedrigen Vorstand Rechnung getragen werden 
kann. Das Kollegialsystem ermöglicht die Beru­
fung hervorragender Spitzenkräfte aus den ver­
schiedensten Gebieten (insbesondere des Finanz­
und Tarifwesens, der Betriebswirtschaft und der 
Technik) in die Geschäftsleitung. Der Entwurf 
übernimmt damit die Führungseinrichtung der 
großen Wirtschaftsunternehmen. Der Vorsit­
zende ist lediglich "primus inter pares". Er leitet 
die Geschäfte im Vorstand. Daneben wird ihm 
die Repräsentation des Unternehmens obliegen. 
Siehe aber auch § 5 Abs. 3, zweiter Satz. 

Abs. 2: Das in Berücksichtigung der beson­
deren Bedeutung der Österreichischen Bundes­
bahnen vorgesehene Bestätigungsrecht des Bun­
despräsidenten gründet sich auf Art. 65 Abs. 3 
B.-VG. 

Abs. 3: Zu bestellen sind demnach Persönlich­
keiten, von denen auf Grund ihrer fachlichen 
Vorbildung und ihrer Tätigkeit im bisherigen 
Berufsleben erwartet werden kann, daß sie den 
außerordentlich hohen Anforderungen dieser 
Funktion gewachsen sind. 

Abs. 4: Die Sanktion für emen grundlosen 
Widerruf besteht in der rechtlichen und politi­
schen Verantwortlichkeit der Mitglieder der 
Bundesregierung. 

Abs. 6: Ob mit einem Vorstandsmitglied, das 
bereits in einem Dienstverhältnis zum Bund 
steht, in seiner Funktion als Vorstandsmitglied 
ein neuer Dienstvertrag abzuschließen ist, oder 
ob es diese Funktion im Rahmen des bereits 
bestehenden Dienstverhältnisses ausüben soll, 
kann nur im einzelnen Fall beurteilt werden. Bei 
Abschluß eines neuen Dienstvertrages wird aber 
das bestehende Dienstverhältnis entsprechend zu 
berüc..ksichtigen bzw. zu ändern sein. Um sich 
seiner Tätigkeit als Vorstandsmitglied voll wid­
men zu können, werden etwa die Dienstpflichten 
des Betreffenden aus dem bestehenden Dienst­
verhältnis einzuschränken oder auch ganz aufzu­
heben sein; andererseits werden auch die ihm 
hieraus zustehenden Bezüge einzustellen oder an­
zurechnen sein. Solche Bestimmungen können 
allerdings in dem abzuschließenden Vertrag nur 
bezüglich eines bereits bestehenden privatrecht­
lichen Dienstverhältnisses zum Bund, nicht aber 
bezüglich öffentlich-rechtlicher Dienstverhältnisse 
aufgenommen werden. 

Zu § 5: 

Abs. 1: Hier ist auf die Ausführungen über 
das Verhältnis des Vorstandes zum Bundesmini­
ster für Verkehr und verstaatlichte Unterneh­
mungen unter Abschnitt I Z. 4 und zu § 11 zu 
verweIsen. 

Gesetzliche Aufgabenstellungen ergeben sich 
vor allem aus dem Eisenbahnrecht, dem Binnen­
SCt"iffahrtsrecht und dem gewerblichen Straßen­
verkehrsrecht. Die Bundesbahnen haben diesen 
Rechtspflichten grundsätzlich in der gleichen 
Weise zu entsprechen, wie die anderen diesen 
Vorschriften unterliegenden Verkehrsunter­
nehmen. 

Abs. 2: Vorstandsmitglieder, die diese Sorg­
faltspflicht verletzen, sind den Bundesbahnen 
zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens 
nach den allgemeinen Bestimmungen der 
§§ 1295 ff. ABGB. verpflichtet; dabei kann jedoch 
für die Ersatzpflicht auch das Dienstnehmerhaft­
pflichtgesetz, BGBL Nr. 80/1965, eine Rolle spie­
len. Für die Beurteilung ihres Versu\uldens gilt 
§ 1299 ABGB. Die Beweislast für die Erfüllung 
der Sorgfaltspflicht trifft gemäß § 1298 ABGB. 
das betreffende Vorstandsmitglied. Mehrere Vor­
standsmitglieder werden gemäß § 1302 ABGB. 
in der Regel solidarisch haften. Angesichts dieser 
Rechtslage erübrigen sich besondere Schaden­
ersatzbestimmungen. 

Abs. 3: Die Erteilung von Vertretungs­
machten zum gesamten Geschäftsbetrieb ist eine 
freie Vorstandsentscheidung. 

Abs. 6: Siehe hiezu die Bestimmung des § 21. 

Der Vorstand verwaltet Bundesvermögen und 
vertritt den Bund. Seine Vertretungstätigkeit 
hat sich naturgemäß auf die zum Wirtschafts­
körper (§ 1 Abs. 1) gehörenden Belange zu be-
schränken. . 

Abs. 7: Der Vorstand ist für den Bereich des 
Sondervermögens das vertretungsbefugte Or­
gan des Bundes; seine Vertretungsmacht muß 
daher ähnlich wie die der Organe von Kapitalge­
sellschaften all e in Betracht kommenden Ge­
schäfte umfassen, da nicht von seiner Vertre­
tungsmadlt erfaßte Geschäfte sonst unter Um­
ständen überhaupt nicht abgeschlossen werden 
könnten. Die Besonderheit liegt hier jedoch 
darin, daß das vom Vorstand der Bundesbahnen 
vertretene Rechtssubjekt daneben auch eine 
"betriebsfremde" Sphäre hat, anders als zum 
Beispiel die von ihrem Vorstand vertretene 
Aktiengesellschaft. Insofern ähnelt die Stellung 
des Vorstandes der eines Prokuristen eines Ein­
zelkaufmannes. 

Der erste Satz der Bestimmung gibt daher der 
Vertretungsmacht des Vorstandes eine an § 49 
des Handelsgesetzbuches angelehnte positive Um­
schreibung (allerdings ohne die für den Proku­
risten geltenden Beschränkungen). überschreitet 
der Vorstand diese Grenzen insofern, als er 
nicht zur Verwaltung und zum Betrieb des 
Wirtschaftskörpers gehörende Rechtshandlungen 
setzt - besonders solche, die das übrige Bundes­
vermögen betreffen - so wird das Vertrauen 
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des Geschäftspartners nach den Regeln zu schüt- ,B.-VG. widerspräche) können die Vorschläge des 
zen sein, die für ähnliche Fälle beim Prokuristen Verwaltungsrates nicht mit bindender Wirkung 
eines Einzelkaufmannes in Lehre und Rechts- ausgestattet sein, doch ist anzunehmen, daß sie 
sprechung entwickelt wurden. die Geschäftsführung kraft ihrer Autorität ent-

Der zweite Satz ordnet - entsprechend einer sprechend beeinflussen werden. Der Vorstand 
für die Organe von Handelsgesellschaften ent- darf die Vorschläge des Verwaltungs rates jedoch 
wickelten Regel - an, daß innerhalb dieses nicht ungeprüft befolgen; daß eine Geschäfts­
Bereiches die Vertretungsmacht grundsätzlich führungsmaßnahme einer Empfehlung des Ver­
nicht mit Wirkung gegenüber Dritten be- waltungsrates folgt, befreit den Vorstand' nicht 
schränkt werden kann (etwa durch bindende von seiner Verantwortung. 
Vorstandsbeschlüsse oder Weisungen des Bundes- Abs. 5: Um eine zu starke Belastung des Vor-
ministers). standes zu vermeiden, ist er nicht allen Verwal­

Zu § 6: 

Abs. 2: Das Vorschlagsrecht der Personalver­
tretung für zwei Mitglieder stellt eine Parallele 
zu der für Kapitalgesellschaften geltenden Rege­
lung des Betriebsrätegesetzes dar. 

Die vorgesehene Zusammensetzung gewähr­
leistet eine angemessene Repräsentation der vor­
rangigen Bundesinteressen einerseits und der re­
gionalen bzw. sektoralen Belange andererseits. 

Abs. 3: Diese Bestimmung soll sicherstellen, 
daß als Mitglieder nur unabhängige Fachleute 
herangezogen werden, die ihre Tätigkeit aus­
schließlich unter Wahrung der Interessen ausüben, 
~eren Beachtung ihnen in Abs. 5 vorgeschrieben 
1st. 

Abs. 4: Die vorgeschlagenen Mitglieder müssen 
nicht den vorschlagenden Stellen "angehören". 
Das gilt auch für die von der Personalvertretung 
vorgeschlagenen -- Mitglieder; diese müssen also 
nicht Personalvertreter sein, sie brauchen auch 
nicht Bundesbahnbedienstete zu sein. 

Abs. 6: Insbesondere haben auch die über 
Vorschlag der Bundesländer und der Kammern 
bestellten Mitglieder bei Kollision zwischen den 
Interessen der vorschlagberechtigten Stellen und 
denen der Bundesbahnen die Belange der 
letzteren zu wahren. 

Zu § 8: 

Abs. 1: Durch die auf Grund einer echten, 
unbeeinflußten Willensbildung zustande ge kom­
menen sachverständigen Stellungnahmen des Ver­
waltungsrates in den wichtigen Angelegenheiten 
der Verwaltung und des Betriebes der Bundes­
bahnen soll der Bundesminister entlastet und 
seiner Entscheidung eine zusätzliche fachliche 
Fundierung geboten werden. 

Abs. 2: Die Bedeutung der in dieser Bestim­
mung angeführten Angelegenheiten rechtfertigt 
eine obligatorische Befassung des Verwaltungs­
rates. 

Abs. 3: Aus verfassungsrechtlichen Gründen 
(da die Mitglieder des Verwaltungsrates weisungs­
frei sind, dies jedoch bei Bundesorganen mit bin­
dender Entscheidungsbefugnis dem Art. 20 Abs. 1 

tungsratsmitgliedern gegenüber auskunftspflich­
tig, sondern nur gegenüber dem Präsidenten 
(oder dem seine Geschäfte führenden Vizeprä­
sidenten) und den Vorsitzenden der Ausschüsse. 

Zu § 9: 

Abs. 1: Die Vorschrift des ersten Satzes soll 
eine ständige Konfrontation des Verwaltungs­
rates mit der Lage und den Problemstellungen 
der Bundesbahnen sicherstellen. 

Abs. 2: Die für die Beschlußfassung erforder­
liche Anwesenheit von mindestens zehn Mitglie­
dern schließt Zufallsmehrheiten aus. Der Aus­
schluß der Vertretung soll sicherstellen, daß die 
Beschlüsse des Verwaltungsrates unter persöri­
licher Verantwortlichkeit seiner Mitglieder ge­
faßt werden. Eine größere Beweglichkeit der 
Tätigkeit des Verwaltungsrates wird durch die 
in Abs. 3 in Anlehnung an das Aktienrecht vor­
gesehene Möglichkeit der Bildung von Ausschüs­
sen erzielt. 

Zu § 10: 

Abs. 2: Diese Bestimmung ergänzt einerseits den 
im § 4 Abs. 7 der Regierungsvorlage emhaltenen 
Gedanken, daß sich die Vorstandsmitglieder voll 
und ganz ihren Aufgaben zu widmen haben, 
andererseits trägt sie überlegungen Rechnung, 
die auch dem Unvereinbarkeitsgesetz, BGBl. 
Nr. 294/1925, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 100/1931, zugrunde liegen. Wenn zum 
UntersCt~ied von den Bestimmungen des Unver­
einbarkeitsgesetzes Mitglieder eines allgemeinen 
Vertretungskörpers jedenfalls von der Ausübung 
einer Funktion als Vorstandsmitglied ausgeschlos­
sen sein sollen, so entspricht dies dem Gedanken 
der Gewaltentrennung: die Aufgaben des Gesetz­
gebers und die Tätigkeit besonders exponierter 
Organe der Priv:rtwirtschaftsverwaltung des 
Bundes sind auseinanderzuhalten. 

Was die Mitglieder des Verwaltungsrates an­
langt, erscheint es im Hinblick auf die beratende 
Funktion des Verwaltungs rates erstrebenswert, 
daß dem Bundesminister für Verkehr und ver­
staatlichte Unternehmungen und dem Vorstand 
Stellungnahmen und Gutachten erstattet werden, 
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die nicht zur Gänze oder teilweise durch Auf­
fassungen anderer. Institutionen, vor - allem des 
Nationalrates und der Bundesregierung, beein­
flußt oder vorgegeben sind. 

Der Umstand, daß derzeit für andere Bundes­
betriebe keine dem § 10 entsprechende Regelung 
gilt, erscheint weder unter· dem Gesichtswinkel 
des Gleichheitsgrundsatzes noch auch rechtspoli­
tisch bedenklich. Abgesehen von der überra­
genden Bedeutung der Bundesbahnen ist ein nur 
aus vier Mitgliedern bestehender Vorstand mit 
der Geschäftsführung betraut, ohne daß nach 
bürokratisch-hierarchischen Grundsätzen die 
Möglichkeit besteht, diese Aufgabe von unter­
geordneten Organen besorgen zu lassen. Auch 
auf Ersatzmitglieder wird bewußt verzichtet. 

In den Vorentwürfen war überdies vorgesehen, 
daß hauptamtlich Angestellte einer politischen 
Partei werder dem Vorstand noch dem Verwal­
tungsrat angehören können. Auf diesen Tatbe­
stand konnte aber deshalb verzichtet werden, 
weil nach dem § 4 Abs. 7 jede andere hauptbe­
rufliche oder hauptamtliche Tätigkeit mit der 
Ausübung der Funktion eines Vorstandsmit­
gliedes unvereinbar sein soll. Daß eine solche 
Tätigkeit mit der Ausübung der Funktion als 
Verwaltungsratsmitglied unvereinbar sei, muß 
hingegen nicht unbedingt gesetzlich vorgesehen 
werden. 

Allgemeine Vertretungskörper sind der Natio­
nalrat, der Bundesrat, die Landtage und Ge­
meindevertretungen. 

Zu § 11: 

Abs. 1: Hier kann auf die Ausführungen hin­
sichtlich der Stellung des Bundesministers unter 
Abschnitt I Z. 4 verwiesen werden. 

Die Beachtung der kaufmännischen Grundsätze 
ist eine gesetzliche Pflicht der Bundesbahnen (§ 2 
Abs. 2) und damit insbesondere des Vorstandes. 

Abs. 2: Hier handelt es sich um besonders 
wichtige Verwaltungsangelegenheiten, hinsicht­
lich der die Aufsicht des Bundesministers durch 
das Erfordernis ihrer ausdrücklichen Billigung 
zusätzlich gewährleistet werden soll. 

Die etwaige Knderung der geltenden "Ge­
schäftsordnung der österreichischen Bundesbah­
nen" im Hinblick auf die Notwendigkeiten der 
innerbetrieblichen Rationalisierung ist bereits 
Sache des Vorstandes. 

Abs. 3: Abweichend von § 5 Abs. 1, wonach 
zur Führung der Geschäfte grundsätzlich der 
Vorstand zuständig sein soll, ist zu den hier 
angeführten Agenden der Bundesminister zu­
ständig. Die Zuständigkeit unter lit. a ergibt 
sich dabei bereits aus seiner Eigenschaft als Mit­
glied der Bundesregierung. Lit .. c stellt sicher, 
daß die auf Grund dienstrechtlicher Bestimmun-

gen bestehenden besonderen Zuständigkeiten des 
Bundesministers als Berufungsinstanz im Ord­
nungsstrafverfahren, zur Ausübung des Gnaden­
rechtes im Dienststrafverfahren und zur Ent­
scheidung von Meinungsverschiedenheiten zwi­
schen der Generaldirektion und der Personal­
vertretung gewahrt bleiben. 

Zu § 12: 

Abs. 2: Die infolge der Gebarung im Bundes­
haushalt notwendige Erstellung zweier Rech­
nungswerke (eines kaufmännischen und eines ka­
meralistischen) bedeutet bei dem Stand der 
Datenverarbeitung bei den Bundesbahnen keine 
Mehrbelastung. 

Zu § 14: 

Abs. 2: Der Kapitalausgleich dient zur Auf­
nahme der durch die Geschäftstätigkeit auf das 
Eigenkapital wirkenden Veränderungen. Dem­
nach werden in dieses Konto unter anderen die 
aus dem Bundeshaushalt finanzierten Liquiditäts­
zuschüsse sowie die Jahreserfolge aus der Gewinn­
und Verlustrechnung eingestellt. 

Im Hinblick auf die gegebenen rechtlichen und 
betriebswirtschaftlichen Sachverhalte (Gebarung 
im Bundeshaushalt) ist eine Pensionsrückstellung 
nicht zu bilden. 

Zu § 15: 

Abs. 3: Diese Bestimmung ordnet die Subsi­
diarität der allgemeinen bundesgesetzlichen Haus­
haltsvorschriften nicht nur gegenüber diesem 
Gesetz, sondern auch gegenüber den gemäß 
Abs. 1 erlassenen Richtlinien an. 

Zu § 16: 

Diese Bestimmung stellt die bei der gegebenen 
Verfassungslage (Art. 51 B.-VG.) mögliche ver­
fahrensmäßige Behandlung der Investitionspläne 
der Bundesbahnen dar. 

Zu den §§ 17 und 18: 

Nach diesen Bestimmungen soll ein - für die 
Jahre 1969 bis 1973 mit jeweils 1700 Millionen 
Schilling bezifferter - Teil der betriebsfremden 
Pensionslast sowie ein - für die Jahre 1970 
bis 1974 mit jeweils 350 Millionen Schilling 
bezifferter - Teil des Einnahmenentganges aus 
den Sozial- und Subventionstarifen haushalts­
mäßig nicht mehr zu Lasten der Bundesbahnen 
verrechnet werden. Durch diese Umstellungen 
werden ab 1969 bzw. ab 1970 die entsprechenden 
Entlastungen der Bundesbahnen aus dem Bundes­
haushalt nicht wie bisher unmittelbar beim Eigen­
kapital (Kapitalausgleich), sondern erfolgs­
wir ksam über die Gewinn- und Ver! ustrechnung 
zum Ausdruck kommen. 
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Im Zusammenhang mit diesen finanziellen Ent­
lastungsmaßnahmen sei auch noch festgehalten, 
daß hinsichtlidl der bisher im Bundeshaushalt 
gesondert veranschlagten Aufwendungen und 
Erträge für die "Generaldirektion" (im Jahre 
1969 per Saldo rund 106 Millionen Schilling) 
durch das Gesetz wohl eine haushaltsmäßige Um­
schichtung eintritt, sich daraus aber keine Aus­
wirkung für die Gewinn- und Verlustrechnung 
ergibt. Diese Posten wurden nämlich bereits 
bisher - unter Abzug von 6 Ofo für die von der 
Generaldirektion wahrgenommenen Hoheitsauf­
gaben - in die Erfolgsrechnung eingestellt. 

Zu § 20: 

Abs. 1: § 36 des Handelsgesetzbuches beseitigt 
für Gebietskörperschaften nicht die Registrie­
rungsmöglichkeit, sondern nur die Pflicht zur 
Registrierung. Damit ist es der Entsd1eidung 
im Einzelfall überlassen, ob angesichts der Orga­
nisation und des wirtschaftlichen Charakters 
eines Betriebes die Registrierung zweckmäßig 
ist oder nicht. Unzweckmäßig wird sie vor allem 
für Betriebe sein, die keine eigene privatrecht­
liche Organisation aufweisen, sondern unmittel­
bar den Hoheitsorganen der Gebietskörperschaf­

Die Amtswegigkeit der Eintragung ist nur 
angeordnet, um dem GrundbuchsgeriGht die Mög­
lichkeit zu geben, eine solche Knderung vorzu­
nehmen, wenn es auf eine entsprechende Ein­
tragung - insbesondere im Zusammenhang mit 
einer anderen Grundbuchsamtshandlung - stößt. 
Die Grundbud1Sgerichte werden dadurch ni mt 
verpflichtet, alle Eintragungen auf die Notwen­
digkeit einer Knderung zu überprüfen. 

Zu § 22: 

Abs. 1: Durch diese Bestimmung 'soll sicher­
gestellt werden, daß der Vorstand nom vor dem 
Inkrafttreten der übrigen Bestimmungen des Ge­
setzes (§ 25) bestellt wird, daß aber andererseits 
seine Funktion mit dem Inkrafttreten des Ge­
setzes, nämlich einen Monat nam der Kund­
machung, beginnt. 

Abs. 2: Mit dieser Bestimmung wird - zur 
Bereinigung der Bilanzen der Bundesbahnen -
der Eigenkapitalmarakter einer bisher ais Ver­
bindlimkeit an die Bundesfinanzverwaltung 
bilanzierten Position (letzter ausgewiesener 
Stand 1967: 505 Millionen Schilling) anerkannt. 

ten eingeordnet sind und die überdies keinen Zu § 23: 
nennenswerten rechtsgeschäftlichen Verkehr 

Abs. 4: Zu den Bediensteten zählen auch die haben. Die Bundesbahnen sind jedoch nach der 
Beamten des Ruhestandes. vorgesehenen Regelung privatrechtlich organi-

siert und haberi außerdem einen bedeutenden 
rechtsgeschäftlid1en Verkehr; dies macht ihre Zu § 24: 

Registrierung zweckmäßig. Die durch die Regi- Das Bundesbahnfunktionäre-Bestellungsgesetz 
strierung gegebene erweiterte Publizität, des ge- geht von der organisatorischen Einheit der Bun­
setzlichen Aufgabenbereiches (§ 2) und der für den desbahnen und der Hoheitsverwaltung aus. Seine 
gesamten Geschäftsbetrieb vertretu~gsbefu~ten Aufhebung hat daher nur feststellenden Charak­
Organe der Bundesbahnen kommt 1m übngen 
auch dem Bedürfnis nach Rechtssicherheit ent- ,ter. 
gegen. 

Ahs. 2: Grundbuchseintragungen, in denen der 
Bund als Berechtigter aufscheint, werden zwar 
durch die Bildung des eigenen Wirtschaftskörpers 
"Usterreichische Bundesbahnen" nicht unrich­
tig; aus Gründen der Klarheit - besonders im 
Zusammenhang mit der Vertretungsmacht der 
Organe - soll jedoch schon aus dem Grundbuch 
ersichtlich sein, daß das betreffende Recht zu dem 
Wirtschaftskörper gehört. 

Zu § 26: 

Die verfassungsgesetzliche Kompetenz des 
Bundes zur Regelung und Vollziehung der im 
Entwurf vorgesehenen' Maßnahmen ergibt sich 
aus Art. 17 B.-VG. (Organisationshoheit des 
Bundes rüd~siCt'1tlich seines Eigentums), ferner aus 
Art. 10 Abs. 1 Z. 4 (Bundesfinanzen), Art. 10 
Abs. 2 Z. 6 (Zivilremtswesen) und Art. 10 Abs. 1 
Z. 16 B.-VG. 
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